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Sektion Köniz

Anfrage

Gebühren und Verfahren für Wärmeleitungen in der Gemeinde Köniz

Das Energieversorgungsreglement der Gemeinde Köniz wurde im Jahr 2023 vom Parlament genehmigt und
tritt per l. Januar 2026 in Kraft. Aktuell laufen die Erhebungen zu bestehenden und geplanten
Wärmeleitungen, um die Grundlage für die ab 2026 vorgesehene Gebührenpflicht für die Leitungsführung
durch öffentlichen Grund gemäss Art. 6m zu schaffen. Verschiedene Rückmeldungen aus der Bevölkerung
zeigen, dass dieses Vorgehen auf Unverständnis stösst, insbesondere wegen zusätzlicher administrativer
Aufwände und der wahrgenommenen Doppelbelastung der Eigentümerinnen und Eigentümer.

Vor diesem Hintergrund ersucht die SVP-Fraktion den Gemeinderat um Beantwortung der folgenden
Fragen:

l. Welche Einnahmen gemäss Energieversorgungsreglement Art. 6m generiert die Gemeinde aufgrund der
erhobenen Durchleitungen?

2. Wie werden diese Einnahmen verbucht, respektive verwendet?
3. Die Eigentümerinnen und Eigentümer werden doppelt belastet - einerseits mit den Gebühren,

andererseits mit zusätzlicher Bürokratie. Hätte das nicht einfacher gelöst werden können?

Besten Dank für die Beantwortung der Fragen.

Mittelhäusern, l. November 2025
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